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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Nach Ansicht von Nationalrat Eisenring (cvp, ZH) wird das für die wettbewerbsrechtliche
Aufsicht zuständige Fachorgan des Bundes, die Kartellkommission, den zukünftigen
Anforderungen nicht mehr genügen können. Gerade die europäische Integration werde
an die Wettbewerbsaufsicht Aufgaben herantragen, welche nicht mehr von einer
nebenamtlichen Expertenkommission und ihrem kleinen Sekretariat bewältigt werden
könnten. Er wollte deshalb den Bundesrat mit einer Motion beauftragen, dem
Parlament die Schaffung eines Bundesamtes für Wettbewerb vorzuschlagen. Nachdem
der Bundesrat betont hatte, dass er im Moment und auch in naher Zukunft keine
Notwendigkeit für die Ersetzung der Kartellkommission erkennen könne, überwies der
Nationalrat den Vorstoss diskussionslos als Postulat. 1

MOTION
DATUM: 22.03.1991
HANS HIRTER

Im Rahmen der gemeinsam von den bürgerlichen Parteien getragenen Vorstösse für
eine Revitalisierung der Wirtschaft hatte die Liberale Partei in beiden Räten Motionen
für ein verschärftes Wettbewerbsrecht eingereicht. Diese verlangten insbesondere
eine Öffnung der von staatlichen Regiebetrieben dominierten Märkte, eine
Liberalisierung der Submissionspraxis und eine Fusionskontrolle, hingegen kein
Kartellverbot. Der Nationalrat überwies die von Gros (lp, GE) vertretene Motion in der
Dezembersession. Der Ständerat, dem eine identische Motion Coutau (lp, GE) vorlag,
schloss sich diesem Entscheid an, allerdings mit einer Ausnahme: die Forderung nach
einer Offnung der von staatlichen Unternehmen beherrschten Märkte überwies er bloss
als Postulat. 2

MOTION
DATUM: 14.12.1992
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Ständerat angenommene Motion Bisig (fdp, SZ) für die Erstellung
von unterschiedlichen Preisindizes für die verschiedenen Bauarten (Wohn-, Gewerbe-,
Verwaltungs- und Tiefbau), von welcher Kosteneinsparungen für das öffentliche
Bauwesen erhofft werden, wurde auch vom Nationalrat überwiesen. 3

MOTION
DATUM: 27.09.1995
HANS HIRTER

Das neue Kartellgesetz wurde, zusammen mit dem neuen Binnenmarktgesetz und dem
Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse, vom Bundesrat auf den 1. Juli in
Kraft gesetzt. Nach dem Nationalrat überwies auch der Ständerat die Motion David (cvp,
SG) für eine reibungslose Zulassung von im Ausland gekauften Motorfahrzeugen (sog.
Parallelimporte). 4

MOTION
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER

Der Versuch der SVP, die Preisüberwachung in wettbewerbsschwachen Märkten
abzuschaffen, scheiterte im Nationalrat deutlich. Neben der fast geschlossenen SVP-
Fraktion stimmten bloss eine Minderheit der FDP und einige wenige CVP-Abgeordnete
dafür. In ihrer Argumentation hatte die SVP klargemacht, dass es ihr weniger um das
Anliegen der Preisüberwachung an sich als vielmehr um die Funktion des
Preisüberwachers (zur Zeit ausgeübt vom ehemaligen SP-Nationalrat Rudolf Strahm)
ging. Eine derartige Personifizierung einer Verwaltungsfunktion lehne sie ab. Nicht
besser erging es einer Motion der FDP-Fraktion (04.3248), welche die Aufgaben des
Preisüberwachers vor allem auf die kritische Begutachtung der administrierten (d.h.
vom Staat festgelegten oder kontrollierten) Preise ausrichten wollte. 5

MOTION
DATUM: 11.05.2006
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Ende 2015 reichte Erich Ettlin (cvp, OW) eine Motion zur „ungerechtfertigten
Kostenüberwälzung auf den Kunden im Zollwesen" ein. Der Motionär beanstandete,
dass die Post die Revisionskosten, die durch zufallsmässige Überprüfungen am
Schweizer Zoll entstehen, auf den jeweiligen Endverbraucher abwälze und die
betroffenen Endverbraucher somit trotz korrektem Verhalten eine Gebühr von CHF 13
bezahlen müssten. Entsprechend solle das Zollgesetz so geändert werden, dass
diejenigen Personen, denen durch die Beschau von Waren mit vereinfachter
Zollanmeldung (105a ZV) – die also unter anderem einen Mehrwertsteuerwert von CHF
1000 und ein Gesamtgewicht von 1000 kg nicht überschreiten – Mehrkosten entstehen,
für ihre Auslagen vom Bund einen Pauschalbetrag zurückfordern können. Diese
Forderung unterstützte gemäss seinem Blog-Beitrag vom November 2016 auch
Preisüberwacher Stefan Meierhans. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat darauf hin, dass durch das Prinzip der
Selbstanmeldung im Zollrecht der Zollanmelder, also der Spediteur oder
Paketdienstleister, bei der Überprüfung der Pakete am Zoll mitwirken müsse. Diese
Beschau ist für den Zollanmelder zwar kostenlos, aber dennoch mit Aufwand
verbunden. Diesen Aufwand verrechnen die Zollanmelder unterschiedlich: Während die
Schweizerische Post von den betroffenen Auftraggebern (also den Absendern oder
Warenempfängern) für die Beschau CHF 13 verlangt, integrieren viele
Kurierunternehmen die Beschaukosten in ihre allgemeinen Transport- und
Verzollungskosten und verteilen sie somit auf alle Kunden. Eine Vergütung dieser Kosten
durch den Bund würde zu einer Ungleichbehandlung von Kleinsendungen gegenüber
anderen Sendungen führen und den „Grundprinzipien einer behördlichen Kontrolle im
Allgemeinen und auch der Systematik der Zollveranlagung im Besonderen"
widersprechen – so die Argumentation des Bundesrates. Entsprechend empfahl dieser
die Motion zur Ablehnung. 

Trotz dieser Einwände sprach sich der Ständerat als Erstrat in der Frühjahrssession
2016 mit 20 zu 14 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für die Annahme der Motion aus. In der
Folge beantragte die WAK-NR ihrem Rat jedoch, die Motion dahingehend zu ändern,
dass nicht der Bund für die entstehenden Kosten aufkommen, sondern alle
Zollanmelder die Beschaukosten in die übrigen Speditionskosten integrieren sollen. Auf
diese Weise könne auch verhindert werden, dass nicht nur die Post, sondern alle
Zollanmelder die entsprechenden Beträge vom Bund zurückforderten. In der
Herbstsession 2016 sprachen sich sowohl Bundesrat Maurer als auch das
Nationalratsplenum für diese Änderung aus. Somit lag der Ball wieder beim
erstberatenden Ständerat, der den Vorschlag der WAK-NR in der Frühjahrssession 2017
behandelte. Martin Schmid (fdp, GR) erklärte sich im Namen der Kommission mit der
Änderung einverstanden, vermutete jedoch, dass der Preisüberwacher die durch diese
Lösung entstehende generelle Preiserhöhung der Post um etwa 45 Rappen pro Sendung
nicht akzeptieren würde. Die WAK-SR ging hingegen davon aus, dass der
Preisüberwacher mit dieser Lösung einverstanden sein werde, und Olivier Français (fdp,
VD) wies darauf hin, dass der Preisüberwacher lediglich für die Umsetzung des vom
Parlament verabschiedeten Gesetzes zuständig sei und folglich keinen Einfluss auf den
Gesetzgebungsprozess habe. Der Ständerat nahm den Vorschlag der WAK-NR und mit
ihm die geänderte Motion stillschweigend an. In der Folge liegt es nun am Bundesrat,
eine Lösung auszuarbeiten, welche gemäss Bundesrat Maurer die Behörden, die Post
sowie den Zoll in Zukunft vor Dutzenden von Bürgerbriefen verschonen wird. 6

MOTION
DATUM: 17.12.2015
ANJA HEIDELBERGER
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Finanz- und Ausgabenordnung

In der Wintersession 2018 folgte der Ständerat dem Nationalrat und der Empfehlung
seiner Finanzkommission und nahm die Motion zur Anpassung der
Gebührenverordnung stillschweigend an. Somit wird der Bundesrat eine neue Regelung
verankern, welche die Anhörungspflicht des Preisüberwachers bereits während der
Vorbereitung von Anträgen zur Festlegung oder Änderung von Gebühren festschreibt.
Dadurch soll dieser genügend Zeit erhalten, die Angemessenheit der Gebühren zu
prüfen. 7

MOTION
DATUM: 03.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Presse

Im März 2018 sprach sich der Nationalrat als Erstrat entgegen dem Antrag des
Bundesrats für eine von der WAK-NR ausgearbeitete Motion aus, die eine Preissenkung
bei ausländischen Zeitschriften in der Schweiz bezweckt. Dabei stellten sich 102
Stimmen aus dem linken und dem Mitte-Lager hinter die Kommissionsmehrheit, die
den Vorstoss mit 15 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen befürwortet hatte. Die grosse
Kammer forderte damit den Bundesrat auf, zusammen mit der
Wettbewerbskommission (WEKO) und dem Preisüberwacher nach „effizienten und
unbürokratischen“ Lösungen zur Angleichung der ausländischen und inländischen
Zeitschriftenpreise zu suchen. Die opponierende rechtsbürgerliche
Kommissionsminderheit kritisierte – flankiert von 82 Nationalrätinnen und
Nationalräten – den unspezifischen Motionstext bezüglich möglicher Lösungen und
ebenso die fehlende Umsetzbarkeit des Unterfangens. In seiner ablehnenden Antwort
hatte der Bundesrat betont, dass die WEKO und der Preisüberwacher bisher keinen
Verstoss festgestellt hätten und bereits unternommene Abklärungen darauf haben
schliessen lassen, dass eine Lösung im Sinne der Motionäre nicht erzielt werden
könne. 8

MOTION
DATUM: 05.03.2018
MARLÈNE GERBER
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